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1. Einleitung 

Auftragsgemäß wird in dieser Arbeit dargestellt, wer unter welchen Voraussetzungen aufgrund 
welcher Bestimmungen wie zu einem „vertrauenswürdigen Hinweisgeber“1 im Sinne des Digital 
Services Act (DSA)2 werden kann und ob und welche Befugnisse mit diesem Status verbunden 
sind. Außerdem wird geprüft, ob „vertrauenswürdige Hinweisgeber“ Beliehene sind. 

 

2. Vertrauenswürdige Hinweisgeber 

Der Digital Services Act (DSA) ist eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates. 
Sie gilt daher unmittelbar in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Einer nationalen Um-
setzung bedarf es nicht. Lediglich organisatorische Fragen sind in dem Digitale-Dienste-Gesetz 
(DDG)3 geregelt. 

Nach Art. 6 Abs. 1 DSA haftet ein Anbieter von Hostingdiensten, also eines Dienstes der Informa-
tionsgesellschaft, der in der Speicherung der von einem Nutzer bereitgestellten Informationen 
besteht, dann nicht für die im Auftrag seines Nutzers gespeicherten Informationen, wenn er 

„keine tatsächliche Kenntnis von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder rechtswidrigen Inhal-
ten hat und sich in Bezug auf Schadenersatzansprüche auch keiner Tatsachen oder Um-
stände bewusst ist, aus denen eine rechtswidrige Tätigkeit oder rechtswidrige Inhalte of-
fensichtlich hervorgeht,  

oder 

sobald er diese Kenntnis oder dieses Bewusstsein erlangt, zügig tätig wird, um den Zugang 
zu den rechtswidrigen Inhalten zu sperren oder diese zu entfernen.“ 

Dabei bleibt nach Art. 6 Abs. 4 DSA die Möglichkeit unberührt, „dass eine Justiz- oder Verwal-
tungsbehörde nach dem Rechtssystem eines Mitgliedstaats vom Diensteanbieter verlangt, eine 
Zuwiderhandlung abzustellen oder zu verhindern.“ 

 

1  „Vertrauenswürdige Hinweisgeber“ werden auch als „Trusted Flagger“ bezeichnet. 

2 Verordnung (EU) 2022/2065 das Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Bin-
nenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. 
L 277 vom 27. Oktober 2022, S. 1). Abrufbar unter: https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065. Zuletzt abgerufen – wie alle URL in dieser Arbeit – am 8. Novem-
ber 2024. 

 Um Verwechslungen mit dem deutschen Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149 
zu vermeiden, wird die o.a. Verordnung in dieser Arbeit als Digital Services Act oder DSA bezeichnet.  

3  Digitale-Dienste-Gesetz (DDG) vom 6. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 149. Abrufbar unter: https://www.gesetze-im-
internet.de/ddg/BJNR0950B0024.html. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2065
https://www.gesetze-im-internet.de/ddg/BJNR0950B0024.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ddg/BJNR0950B0024.html
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Nach Art. 16 Abs. 1 DSA müssen die Anbieter von Hostingdiensten Verfahren einrichten „nach 
denen Personen oder Einrichtungen ihnen das Vorhandensein von Einzelinformationen in ihren 
Diensten melden können, die die betreffende Person oder Einrichtung als rechtswidrige Inhalte 
ansieht. Diese Verfahren müssen leicht zugänglich und benutzerfreundlich sein und eine Über-
mittlung von Meldungen ausschließlich auf elektronischem Weg ermöglichen.“ Diese Meldungen 
müssen gem. Art. 16 Abs. 2 DSA hinreichend genau sein. 

Entsprechende Meldungen bewirken gem. Art. 16 Abs. 3 DSA die haftungsbegründende Kenntnis 
des Anbieters von Hostingdiensten im Sinne des Art. 6 DSA, „wenn sie es einem sorgfältig han-
delnden Anbieter von Hostingdiensten ermöglichen, ohne eingehende rechtliche Prüfung festzu-
stellen, dass die einschlägige Tätigkeit oder Information rechtswidrig ist.“ 

Die Hostingdiensteanbieter bearbeiten gem. Art. 16 Abs. 6 DSA „alle Meldungen, die sie im Rah-
men der in Absatz 1 genannten Verfahren erhalten, und entscheiden zeitnah, sorgfältig, frei von 
Willkür und objektiv über die gemeldeten Informationen.“ 

2.1. Rechtsgrundlage: Art. 22 DSA 

Anbieter von Online-Plattformen4 , also speziellen Hostingdiensten, haben nach Art. 22 Abs. 1 
DSA die Pflicht, die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, 
„damit Meldungen, die von in ihrem ausgewiesenen Fachgebiet tätigen vertrauenswürdigen Hin-
weisgebern über die in Art. 16 genannten Mechanismen übermittelt werden, vorrangig behandelt 
und unverzüglich bearbeitet und einer Entscheidung zugeführt werden.“ 

„Vertrauenswürdige Hinweisgeber“ werden gem. Art. 22 Abs. 2 DSA auf ihren Antrag vom Koor-
dinator für digitale Dienste des jeweiligen Mitgliedstaats, in der Bundesrepublik Deutschland 
gem. § 12 DDG also der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur), benannt. Dabei muss der Antragsteller nachweisen, dass 

a) „die Stelle … besondere Sachkenntnis und Kompetenz in Bezug auf die Erkennung, 
Feststellung und Meldung rechtswidriger Inhalte [hat]; 

b) sie … unabhängig von jeglichen Anbietern von Online-Plattformen [ist]; 
c) sie … ihre Tätigkeiten zur Übermittlung von Meldungen sorgfältig, genau und objektiv 

aus[übt].“ 

Weitere Einzelheiten sind in den folgenden Absätzen der Vorschrift geregelt. Erläutert wird dies 
in Erwägungsgrund 62 des DSA. Die Bundesnetzagentur als Koordinatorin für digitale Dienste 
hat dazu am 14. Mai 2024 einen „Leitfaden zur Zertifizierung als Trusted Flagger gemäß Artikel 

 

4  Dabei handelt es sich gem. Art. 3 lit i DSA um „einen Hostingdienst, der im Auftrag eines Nutzers Informatio-
nen speichert und öffentlich verbreitet, sofern es sich bei dieser Tätigkeit nicht nur um eine unbedeutende und 
reine Nebenfunktion eines anderen Dienstes oder um eine unbedeutende Funktion des Hauptdienstes handelt, 
die aus objektiven und technischen Gründen nicht ohne diesen anderen Dienst genutzt werden kann, und so-
fern die Integration der Funktion der Nebenfunktion oder der unbedeutenden Funktion in den anderen Dienst 
nicht dazu dient, die Anwendbarkeit dieser Verordnung zu umgehen.“ 
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22 Digital Services Act – Hinweise zur Antragstellung uns zu notwendigen Dokumenten“5 heraus-
gegeben, der die Einzelfragen des Antragsverfahrens in Deutschland regelt. 

2.2. Motivation der Verordnungsgeber 

Die Verordnungsgeber legten großen Wert darauf, dass Hostingdiensteanbieter die Hinweise be-
sonders fachkundiger Stellen bevorzugt bearbeiten. Dazu wird in Erwägungsgrund 61 des DSA 
ausgeführt: 

„Abhilfe bei rechtswidrigen Inhalten kann schneller und zuverlässiger erfolgen, wenn An-
bieter von Online-Plattformen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, 
dass von vertrauenswürdigen Hinweisgebern, die innerhalb ihres ausgewiesenen Fachge-
biets handeln, im Rahmen der von dieser Verordnung geforderten Melde- und Abhilfeme-
chanismen eingereichte Meldungen vorrangig bearbeitet werden, unbeschadet der Ver-
pflichtung, sämtliche über diese Mechanismen eingereichte Meldungen rasch, sorgfältig 
und in nicht willkürlicher Weise zu bearbeiten und Entscheidungen dazu zu treffen. Dieser 
Status des vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte vom Koordinator für digitale Dienste 
des Mitgliedstaats, in dem der Antragsteller niedergelassen ist, vergeben und von allen An-
bietern von Online-Plattformen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, 
anerkannt werden. Dieser Status des vertrauenswürdigen Hinweisgebers sollte nur an Ein-
richtungen, nicht an Einzelpersonen, vergeben werden, die unter anderem nachgewiesen 
haben, dass sie über besondere Sachkenntnis und Kompetenz im Umgang mit rechtswidri-
gen Inhalten verfügen und dass sie ihre Tätigkeit sorgfältig, genau und objektiv durchfüh-
ren. Es kann sich dabei um öffentliche Einrichtungen handeln, bei terroristischen Inhalten 
etwa die Meldestellen für Internetinhalte der nationalen Strafverfolgungsbehörden oder der 
Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfol-
gung (Europol), oder um Nichtregierungsorganisationen und private oder halböffentliche 
Einrichtungen wie Organisationen, die Teil des INHOPE-Meldestellennetzes zur Meldung 
von Material über sexuellen Kindesmissbrauch sind, oder Organisationen für die Meldung 
rechtswidriger rassistischer und fremdenfeindlicher Darstellungen im Internet. Um den 
Mehrwert eines solchen Verfahrens nicht zu mindern, sollte die Gesamtzahl der gemäß die-
ser Verordnung anerkannten vertrauenswürdigen Hinweisgeber begrenzt werden. Insbeson-
dere wird Wirtschaftsverbänden, die die Interessen ihrer Mitglieder vertreten, empfohlen, 
den Status vertrauenswürdiger Hinweisgeber zu beantragen, unbeschadet des Rechts priva-
ter Einrichtungen oder Personen, mit Anbietern von Online-Plattformen bilaterale Verein-
barungen zu schließen.“ 

2.3. Keine besonderen Befugnisse der Vertrauenswürdigen Hinweisgeber 

Die Vertrauenswürdigen Hinweisgeber haben keine – wie auch immer gearteten – besonderen 
oder gar hoheitlichen Befugnisse. Aufgrund ihres Status sind die Hostingdiensteanbieter aber 
verpflichtet, ihre Meldungen bevorzugt zu bearbeiten. 

Die Hostingdiensteanbieter – und nicht die Vertrauenswürdigen Hinweisgeber oder die sie zerti-
fizierenden Koordinatoren für digitale Dienste (in der Bundesrepublik Deutschland also die 

 

5  Abrufbar unter: https://www.dsc.bund.de/DSC/DE/4TrustedF/leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=3. 

https://www.dsc.bund.de/DSC/DE/4TrustedF/leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Bundesnetzagentur) – entscheiden gem. Art. 16 Abs. 6 DSA „zeitnah, sorgfältig, frei von Willkür 
und objektiv über die gemeldeten Informationen.“ 

 

3. Vertrauenswürdige Hinweisgeber keine Beliehene 

Juristische oder natürliche Personen des Privatrechts, denen durch oder aufgrund6 eines Gesetzes 
hoheitliche oder schlicht-hoheitliche Aufgaben übertragen worden sind, werden als „beliehene 
Private“ oder „Beliehene“ bezeichnet. Durch die Beleihung werden die juristischen oder natürli-
chen Personen des Privatrechts zu Amtsträgern.7 Damit stellt die Beleihung eine vom Regelbild 
der Verfassungsordnung abweichende Maßnahme der Staatsorganisation dar.8 

Die Verordnungsgeber strebten eine beschleunigte Bearbeitung von Informationen über rechts-
widrige Inhalte von Hinweisgebern mit besonderer, nachgewiesener Expertise durch die Hosting-
diensteanbieter an. Diesen Vertrauenswürdigen Hinweisgebern sind keine hoheitlichen oder 
schlicht hoheitlichen Aufgaben übertragen worden. Sie sind deshalb auch keine Beliehenen.  

 

*** 

 

6  Z.B. durch einen Verwaltungsakt oder einen öffentlich-rechtlichen Vertrag. 

7  Schmitz in: Stelkens/Bonk/Sachs: Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 1 VwVfG Rn. 246. 

8  Schmitz in: Stelkens/Bonk/Sachs: Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 1 VwVfG Rn. 247. 
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